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Kündigungsschutz

Basisqualifikation


Besonderer Kündigungsschutz

· Persönliche Eigenschaften eines AN führen zur erschwerten Kündigung (z.B.: eine Behörde muß zustimmen) oder zum Kündigungsverbot. 

1. Betriebsräte
Ordentliche Kündigung während der Wahl zum BR, der Amtszeit von 4 Jahren und bis 1 Jahr nach Ende der Amtszeit ist unzulässig (§15 KSchG 20).
Fristlose Kündigung nur mit Zustimmung des übrigen BR oder des Arbeitsgerichtes zulässig (§ 103 BetrVG 81).

2. Schwerbehinderte
( mit mind. 50% Behinderung
Jede Kündigung ist nur mit Zustimmung der Hauptfürsorgestelle zulässig (§15 SchwbG 50)
Kündigungsfrist beträgt mind. 4 Wochen.
(Zusatzurlaub der Schwerbehinderten beträgt 5 Arbeitstage)

3. Schwangere und Mütter (Und Schwangere Mütter)
Jede Kündigung gegenüber einer Schwangeren und einer Mutter bis 4 Monate nach der Entbindung ist unzulässig.
Aber:  Teilt die AN'in innerhalb von 14 Tagen nach der 1.Kündigung die Schwangerschaft mit, wird die Kündigung wieder unwirksam.
Erneute Kündigung nur möglich mit Erlaubnis des Gewerbeaufsichtsamtes (§9 MuSchG 47)
4. Grundwehrdienst / Zivildienst
Von der Zustellung des Einberufungsbescheides bis zur Beendigung des Grundwehrdienstes sowie während einer Wehrübung ist eine Kündigung unzulässig.
Bei Betriebsbedingter Kündigung darf der Wehr-/Zivildienst nicht zu ungunsten des AN ausgelegt werden (§2 ArbPlSchG 21)
5. Bei Massenentlassungen
( Kündigung gegen mehrere AN eines Betriebes (§17 KSchG 20)
Arbeitsamt müß vor der Kündigung vom AG schriftlich informiert werden und das Arbeitsamt muß der Kündigung zustimmen.

Sozialauswahl bei betriebsbedingter Kündigung

Kriterien:

· Alter

· Betriebszugehörigkeit

· Unterhaltspflichten

Sozialauswahl ( Qualifikation

Beteiligung des Betriebsrates bei Kündigungen

Vor jeder Kündigung muß der BR von der Kündigung informiert werden, sonst ist die Kündigung unwirksam (§102 BetrVG 81).

Reaktion des Betriebsrates:

· Schweigen

· Innerhalb 1 Woche Widerspruch bei ordentlicher Kündigung.
( Folge: AN wird bis zur Entscheidung des Arbeitsgerichtes weiterbeschäftigt.

· Innerhalb 3 Tagen Widerspruch bei fristloser Kündigung.
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